
2. Ordnung 
 zur Änderung der Verfassung  

der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 25. März 2002 
vom 07. August 2007 

 
 
 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV.NW. S. 473) hat die Westfälische Wilhelms-
Universität die folgende Ordnung erlassen: 
 
 

Artikel I 
 

Die Verfassung der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 25. März 2002 (AB Uni 2002/3), 
zuletzt geändert durch Ordnung vom 27. September 2006 (AB Uni 2006/10), wird wie folgt 
geändert: 
 
Nach Artikel 32 wird folgender Abschnitt eingefügt: 
 
„2a. Hochschulrat 
 

Artikel 32 a Hochschulrat 
 
Der Hochschulrat besteht aus acht Mitgliedern. Davon sind fünf Mitglieder Externe. Der 
Hochschulrat wählt in seiner konstituierenden Sitzung mit einer Mehrheit von jeweils drei 
Vierteln seiner Mitglieder eine Vorsitzende/einen Vorsitzenden aus dem Kreis seiner externen 
Mitglieder sowie eine stellvertretende Vorsitzende/einen stellvertretenden Vorsitzenden. Eine 
Abwahl der Vorsitzenden/des Vorsitzenden ist mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Mitglieder 
des Hochschulrats möglich, wenn zugleich eine neue Vorsitzende/ein neuer Vorsitzender aus 
dem Kreis der externen Mitglieder gewählt wird. Satz 4 gilt entsprechend für die stellvertretende 
Vorsitzende/den stellvertretenden Vorsitzenden.“ 
 
 

Artikel II 
 

Die vorstehende Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 
11. Juli 2007. 
 
Münster, den 07. August 2007     Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
 



 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 
die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die 
Bekanntmachung von Satzungen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. 
Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 07. August 2007     Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
  


